
im Hofe liegende Stroh durch die Mitangeklagte S. und 
den Zeuginnen B. und J. in die Scheune gebracht. Zu 
diesem Zwecke mußten sie jedoch stets am Traktor 
vorbeilaufen, so daß auf der rechten Seite desselben 
eine Strohbahn, bedingt durch das beim Transport sich 
ablösende Stroh, entstand. Nach kurzer Zeit kam der 
Angeklagte zurück, füllte seinen Treibstoff auf und ließ 
den Traktor wieder an. Beim Anlassen stellte er ihn 
ganz auf Vollgas, obwohl dies nicht unbedingt erforder
lich war. Der Angeklagte überzeugte sich auch vorher 
nicht, ob um den Traktor herum Stroh lag. Als er kurz 
nach dem Anlassen auf die rechte Seite des Traktors 
trat, bemerkte er plötzlich ungefähr in 1 m Abstand von 
demselben einen kleinen Brandherd. Er schob das bren
nende Stroh an den Traktor, ergriff die am Dreschsack 
stehende Milchkanne mit Wasser, welche neben einem 
unter Druck stehenden Schlauch das einzige Löschmittel 
darstellte und goß dieses Wasser über den Brandherd. 
Auch die Angeklagte S., welche beim Heraustreten aus 
der Scheune sofort den Brand bemerkte, versuchte 
diesen durch Austreten mit den Füßen zum Erlöschen 
zu bringen. Der Brand hatte jedoch schon auf den 
nächst liegenden Strohhaufen übergegriffen und in 
kurzer Zeit stand auch die Scheune in hellen Flammen. 
Der sofort alarmierten Feuerwehr gelang es, den in der 
Scheune befindlichen Viehbestand des Zeugen S. und 
des Neubauern W. zu retten. 400 Zentner Getreide und 
6 Zentner Raps sowie einige Hühner und verschiedene 
andere Sachen wurden ein Raub der Flammen.

Dieser im wesentlichen festgestellte Sachverhalt be
ruht auf den Einlassungen der Angeklagten W. und S. 
sowie auf den Aussagen der Zeugen S., B., J. und Jä. 
und den Ausführungen der als Sachverständige auf
getretenen Z. und W., ersterer von der Spezialkom
mission der VP Zwickau, Abt. K, letzterer in seiner 
Eigenschaft als Oberbrandmeister. Der Angeklagte 
wendet ein, daß die Entstehung des Brandherdes nicht 
durch den Traktor verursacht sein kann. Hierin kann ihm 
das Gericht nicht folgen und schließt sich in dieser 
Hinsicht voll den Ausführungen der Sachverständigen 
und des Zeugen J. als technischem Leiter der MAS 
Schweinsburg an. Richtig ist, daß bei Famo-Traktoren 
so gut wie kein Funkenflug entsteht. Dies schließt 
jedoch die Möglichkeit eines Funkenfluges nicht ganz 
aus. Vor allem ist diese dann gegeben, wenn z. B. das 
Auspuffrohr des Traktors nicht ganz sauber ist und 
durch plötzliches Vollgasgeben kleine Rußteilchen durch 
den Auspuff herausgeschleudert werden. Der Traktor 
lief schon einige Tage, ohne daß der Angeklagte, wie 
er selbst zugibt, den Auspuff intensiv gesäubert hätte. 
Auch das Anlassen in Vollgasstellung gibt der Ange
klagte zu. Diese zwei Momente waren wohl dazu an
getan, glühende Rußteilchen im Augenblick des An
lassens aus dem Auspuff des Traktors herausschleudern 
zu lassen. Der Umstand, daß der Brandherd knapp 1 m 
neben dem Traktor entstand, spricht für die Richtigkeit 
vorstehender Annahme. Durch diesen Brand sind Er
zeugnisse, und zwar Getreide und Raps, entgegen den 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsablauf vernichtet worden. 
Durch diese Vernichtung war die Versorgung der Be
völkerung gefährdet. Dabei ist eine unmittelbare 
Gefahr nicht erforderlich, es genügt, wenn diese Ge
fahr eintreten konnte. Bei Vernichtung von 400 Zentner 
Getreide und 6 Zentner Raps muß dieses stets bejaht 
werden.

Damit hat der Angeklagte W. objektiv den Tatbestand 
des § 1 Ziff. 3 WStrVO erfüllt. Hinsichtlich der sub
jektiven Merkmale konnte ein Vorsatz nicht festgestellt 
werden, Fahrlässigkeit dagegen ist gegeben. Es muß 
davon ausgegangen werden, daß das Feuer nicht ent
standen wäre, wenn der Angeklagte beim Anlassen 
des Traktors eine größere Vorsicht hätte obwalten lassen. 
Sein Handeln kann also nicht hinweggedacht werden, 
ohne daß zugleich der Erfolg entfiele. Er hat aber auch 
gleichzeitig die von ihm zu verlangende Sorgfalts
pflicht verletzt. Es ist nicht überspannt, wenn man vom 
Angeklagten verlangt, daß er beim Anlassen mit einem 
eventuellen Funkenflug rechnen muß. Ein Funke setzt 
aber erfahrungsgemäß dürres Stroh sehr leicht in Brand. 
Dieser Umstand war dem Angeklagten auch bewußt, 
und er war deshalb als Traktorist verpflichtet, vor 
Anlassen seines Traktors sich zu überzeugen, ob die 
unmittelbare Umgebung seines Traktors frei von Stroh 
war. Daß er dies nicht getan hat, muß ihm zum Vorwurf

gemacht werden. Nicht erforderlich ist, daß der An
geklagte den Eintritt eines strafbaren Erfolges voraus
sah. Auch die unbewußte Fahrlässigkeit ist ein schuld
haftes Verhalten und muß zur Bestrafung führen.

Gleichzeitig hat der Angeklagte W. sich auch noch 
eines Vergehens nach § 309 StGB in Verbindung mit 
§ 308 StGB schuldig gemacht. Es wurden durch das 
Handeln des Angeklagten Vorräte von landwirtschaft
lichen Erzeugnissen, welche für ihn fremdes Eigentum 
darstellten, in Brand gesetzt. Auch hier muß festgestellt 
werden, daß der Angeklagte bei gehöriger Aufmerksam
keit und Vorsicht den Brand der Scheune und der Ernte
vorräte als erfahrungsgemäße Folge seines Handelns, 
vor allem seiner Nachlässigkeit beim Anlassen des 
Traktors, hätte voraussehen können.

Da dieses Vergehen durch ein und dieselbe Hand
lung wie das fahrlässige Wirtschaftsvergehen begangen 
wurde, liegt Tateinheit im Sinne des § 73 StGB vor. 
Die Strafe war deshalb aus § 1 Ziff. 3 Abs. 1 WStrVO 
zu entnehmen, da dieses Gesetz die schwerste Strafe 
androht.

Der Angeklagten S. war zum Vorwurf gemacht 
worden, sich eines Verstoßes gegen § 310 a StGB schul
dig gemacht zu haben. Das Gericht steht jedoch auf 
dem Standpunkt, daß dieser Paragraph im vorliegenden 
Falle nicht anwendbar ist. § 310 a StGB will denjenigen 
bestrafen, der durch leichtfertiges und leichtsinniges 
Verhalten eine Brandgefahr herbeiführt, ohne daß es 
jedoch zu einem Brande kommt. Ist ein Brand erst 
einmal eingetreten, dann ist für die Anwendung des 
§ 310 a kein Raum mehr. Es muß dann allerdings ge
prüft werden, ob der Täter sich fahrlässig verhalten 
hat. Das Gericht hat ein fahrlässiges Verhalten der 
Angeklagten S. verneint. Wenn auch nicht verkannt 
wird, daß sie durch das Hineinschaffen des Stroh’s in 
die Scheune und das dadurch bedingte Vorbeilaufen am 
Traktor eine Ursache zum Brand gesetzt hat, so kann 
jedoch eine Voraussehbarkeit ihres Handelns hinsicht
lich des eingetretenen Erfolges nicht verlangt werden. 
Es muß dabei berücksichtigt werden, daß der Traktor 
zur Zeit des Strohvorbeitragens nicht lief, so daß es als 
überspannt angesehen werden muß, wenn man von der 
Angeklagten S. verlangen wollte, daß sie auf Grund 
des herabfallenden Stroh’s ein Feuer hätte voraus
sehen müssen.

Die Angeklagte S. hat sich jedoch eines Vergehens 
gegen den § 10 WStrVO schuldig gemacht. Hiernach ist 
auch der Inhaber oder Leiter eines landwirtschaftlichen 
Betriebes zu bestrafen, in dessen Betrieb eine Zuwider
handlung gegen die WStrVO begangen worden ist und 
der dabei die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht 
beachtet hat. Die Angeklagte S. ist neben ihrem Mann 
als gleichberechtigte Inhaberin anzusehen. Der Grund
satz der Gleichberechtigung der Frau, der in Artikel 7 
unserer Verfassung niedergelegt ist, ist dahingehend 
auszulegen, daß in einem Betrieb, welcher von beiden 
Ehegatten gemeinsam verwaltet und geführt wird, 
jeder von ihnen als Inhaber im Sinne des § 10 WStrVO 
gilt. Gleiche Rechte bedingen jedoch auch gleiche 
Pflichten. Die Angeklagte S. hatte deshalb genau so 
wie ihr Ehemann, der Zeuge S., die Aufgabe, all die 
Sorgfalt anzuwenden, die erforderlich war, um diesen 
Brand zu verhüten. Dies hat sie nicht getan. Sie hat 
versäumt, das vom Kreisrat herausgegebene Merkblatt 
zu lesen, obwohl sie von dessen Vorhandensein Kenntnis 
besaß. Das bereitgestellte Wasser genügte nicht im 
entferntesten den Vorschriften, denn lediglich 25 Liter 
standen bereit, während ein Faß mit mindestens 
200 Liter notwendig war. Der daneben noch angeschlos
sene Wasserschlauch blieb wirkungslos. Weiterhin ließ 
die Lagerung des Stroh’s und die unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse nötige Ordnung auf dem 
Druschplatz zu wünschen übrig. Aufgabe der Ange
klagten wäre es z. B. gewesen, zu veranlassen, daß die 
durch das Hineintragen des Stroh’s entstandene Stroh
bahn wieder entfernt wurde, bevor weitergedroschen 
wurde. Alle diese Tatsachen sind der Nachweis 
dafür, daß die Angeklagte S. nicht die Sorgfalt 
an wandte, die heute gerade von den Verantwortlichen 
bei Druscharbeiten verlangt werden muß und die 
auch als verkehrsüblich anzusehen ist. Es ist an der 
Zeit, zu verlangen, daß diejenigen, die gerade bei 
Druscharbeiten eine gewisse Verantwortung besitzen 
— und die hatte die Angeklagte S. —, sich vorher ihre
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